
 

Beratungsergebnis: 
 

Gremium Sitzung am Top Öffentlich:  Einstimmig:  Ja-Stimmen:  

     Mit  Nein-Stimmen:  

   Nichtöffentlich:  Stimmenmehrheit:  Enthaltungen:  
     
Laut Beschluss- 
vorschlag: 

Protokollanmerkungen und 
Änderungen  

Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- 
waltung ist beigefügt: 

Unterschrift: 

   siehe Rückseite:      
 

Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)  Drucksache Nr. 

 

XVI. Wahlperiode 2014 – 2019 XVI/1551  

 
 

Aktenzeichen: 51-551/Bor Datum:  12.01.2017 Hinweis:   
   
   
Beratungsfolge:   Haupt- und Finanzausschuss     
 
 

 
Zustimmung zur Annahme einer Spende gem. § 94 Abs. 3 GemO 
 
 
Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt: 
 
Die nachfolgende Spende wird gem. § 94 Abs. 3 GemO durch die Stadt Frankenthal 
(Pfalz) angenommen: 
 
Geldspende der Gemeinschaft der Siedler und Eigenheimer Ostpark e.V., Nachtwei-
deweg 63/65, 67227 Frankenthal in Höhe von 150,00 Euro für die städtische Kinder-
tagesstätte Nachtweideweg. 
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Begründung: 
 
Die Spende wurde dem Dezernenten angeboten und der Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion angezeigt. 
 
Die Gemeinschaft der Siedler und Eigenheimer Ostpark e.V. ist Vermieter der Räu-
me, die durch die städtische Kindertagesstätte genutzt werden. Weitere geschäftliche 
Beziehungen zu Bereichen und Betrieben der Stadt Frankenthal bestehen nicht. 
 
 
STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ) 
 
Hebich 
Oberbürgermeister 
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